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Bekanntmachung.
Nr . W . IV . 2000 |2. 17 . K. R . A -.

essend Beschlagnahme und Bestandserhcbung
KunstwolleundKunstbäumwolleallerArt.

Uom 1. April 191V.
Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des König-
Kriegsmimsteriums zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit

Benierken , daß , soweit nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen
sere Strafen verwirkt sind , jede Zuwiderhandlung gegen die Vör¬
den über Beschlagnahme und Enteignung nach 8 6*) der Be¬

dachung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24.
1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 357 ) in Verbindung mit den Rach-

lgsbekannünachungen vom 9 . Oktober 1915 (Reichs -Gesetzbl. S.
>). vom 25 . November 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 778 ) und vom
September 1916 (Reichs -Gesetzbl. S . 1019 ) und jede Zuwider-
">lung gegen die Meldepflicht nach 8 5**) der Bekanntmachung

Vorratserhebungen vom 2 . Februar 1915 (Reichs -Gesetzbl . S.
m Verbindung mit den Nachtragsbekanntniachungen vom 3.
tember 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 549 ) und vom 21 . Oktober
-» (Reichs -Gesetzbl. S . 684 ) bestraft wird . Auch kann der Ve¬
ldes Handelsgewerbes gemäß der Bekanntmachung zur Fem-
wig unzuverlässiger Personen vom Handel vom 23 . September
' (Reichs -Gesetzbl. S . 603 ) untersagt werden.

» 8i.
Non der Bekanntmachung betroffene Gegenstand - .

Von dieser Bekanntmachung werden betroffen sämtliche vor-
... « -id«, «e»en Kunstwollen und Kunstbaumwollen aller Art emschließ-
sü. î > karbonisierter , auch zusammengestellt aus gemischten und qe-

1.50  Mn wollenen und halbwollenen Kunstwollen aus Abfällen der
3.50 Mlndustrie und in Mischungen untereinander oder mit andereii

'wchen oder pflanzlichen Spinnstoffen aller Arten ***).8 2.
Kosten Beschlagnahme

amt oder .™ e oon der Bekanntmachung betroffenen Gegenstände werden
i sowie beschlagnahmt , soweit sich nicht ans nachstehenden Bestim-

ttt 9m Ausnahmen ergeben.

[t verein̂ v̂ ff Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehn-
'r / . sofern nicht»ach den allgemeinen Strafgesetzen höheree»verwirkt sind, bestraft:

' ■S e* unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseiteschafft, beschä¬
mst oder zerstört , verwendet , kauft oder verkauft oder ein anderes Ver-

i 3 Gerungs - oder Erwerbsgeschäft über ihn abschließt,i TJ, „ Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände zu verwahren
Ii und pfleglich zu behandeln zuwiderhandelt.

«ft den erlassenen Ausführungsbestimmungcn zuioiderhandelt.
, vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund dieser Verord-
>°» wl :chtet ist , mcht in der gesetzten Frist erteilt , oder wissentlich un-
i „s lm ™Il,t ?nbl 9e Angaben macht, wird mit Gefängnis bis zu 6 M >-

°0er m,t Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft , auch können
-n r-Mchwiegen sind, rm Urteil für dem Staate verfallen erklärt
ri*. ' 4 ,e nfp Wird bestraft , wer vorsätzlich die vorgeschriebenen Laqerbüchcr
t F  ff -hrm unterläßt . Wer fahrlässig die Auskunft , zu der
, srund dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist
u z. .. " " richtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit Geldstrafe
^dreitausend Mark oder im Unvermvgensfalle mit Gefängnis bi« zu
:bürfvlaten. Ebenso wird bestraft , wer fahrlässig die vorqeschricbenen

einzurichten oder zu führen unterläßt.

v«n

zu go

? in
hstpreist

16. K

( ( «

. ) es wird auf die BekanntmachungW. JV. 3078|ll . 16. K. R . A. I
Reißen von Lumpen Gadern), vom 25. Januar 1917 »crnne- 1

Vt ®n**n bas Reißen von Lumpen(Hadern) oder neuen Stoffabfälle» ^
" «n allgemeinen nicht gestattet ist. '

8 3.
Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Vornahme von
Veränderungen an den von ihr berührten Gegenstände verboten ist
und rechtsgeschäftliche Verfügungen über diese nichtig sind , insoweit
sie mcht ans Grund der folgenden Anordnungen erlaubt sind . Den
rechtsgeschäftlichen Verfügungen gleich, die im Wege der Zwangs¬
vollstreckung oder Arrestvollziehung erfolgen.

8 4-
Uerä «frerniigserla »rl»»is.

der Beschlagnahme ist die Veräußerung und Lieferung
der befchlagnahmten Gegenstände , soweit es sich um Kunstwolle
oder deren Mischungen mit anderen tierischen oder pflanzlichen
Spinnstoffen handelt , an die Kriegswollbedarf Aktiengesellschaft , Berlin
8VV 48, Verlängerte Hedemannstraße1- 6, und soweit es sich um
Knnstbaumwolle oder deren Mischungen mit anderen pflanzlichen
Spinnstoffen handelt , an die Kriegs Hadern A . G . SW 11 , Leip¬
ziger Straße 76 , erlaubt.
o,*. . Gegenständen , deren Ankauf die Kriegswollbedarf
Aktiengesellschaft oder die Kriegs Hadern A . G . ablehnt , sind inner-
halb 2 Wochen nach Empfang des abgelehnenden Bescheides an die
Knegs -Rohstoff -Abteilung , Sektion W. IV., des Königlich Preußi-
schen Kriegslninisterums , Berlin SW 48 , Verlängerte Hedemannn-
straße Io , Muster zu senden. Die Kriegs -Rohstoff -Abteilung be¬
stimmt über die Verwendung dieser Gegenstände oder gibt sie frei.

Die Besitzer der beschlagnahmten Gegenstände haben die Ent-
cngnung au gewärtigen , sofern sie nicht bis zum 15 . Mai 1917
ihre Bestände an dre im Abs. 1 der bezeichneten Stellen angeboten
haben . Ueber die Ilebernahmep reise im Falle der Enteignung ent-
scheidet mangels Einigung,

ch soweit Höchstpreise*) festgesetzt sind oder werden , gemäß 8
2 Abs. 4 des Höchstpreisgesetzes vom 4 . August 1914 , die
höhere Verwaltungsbehörde;

b) soweit Höchstpreise für diese Gegenstände nicht festgesetzt
sind , das Reichsschiedsgericht für Kriegswirtschaft.

8 5.
Nerar1»eit«ngsrrlaul»nis.

Trotz der Beschlagnahme ist die Verarbeitung der von dieser
Bekanntmachung betroffenen Gegenstände (8 1) der Kriegswollbe¬
darf Akt .-Ges. und der Kriegs Hadern Akt, -Ges., Berlin , sowie den
Personen oder Firmen erlaubt , welchen die Gegenstände von einer
der vorgenannten Gesellschaften oder in deren Aufträge zur Ver¬
arbeitung geliefert wird.

8 6.
Ausnahme « von der Beschlagnahm ».

Von der Beschlagnahme sind ausgenommen:
a) alle im 8 1 bezeichneten Kunstrvollen oder deren Mischun¬

gen , welche nach dem 1. Mai 1916 aus dem Reichsaus¬
land (nicht Zollausland ) eingeführt worden sind;

b) alle im 8 1 bezeichneten Kunstwollen oder deren Mischun¬
gen , bergestellt aus Garn - und Zwirnabfällen , Lumpen
und Stoffabfällen , welche nach dem 1. Mai 1916 aus dem
Reichsausland (nicht Zollaüsland ) eingeführt worden sind;

c) alle im 8 1 bezeichneten Kunstbaumwollen , welche nach
dem 1. Januar 1916 aus dem Reichsausland (nicht Zoll¬
ausland ) emgeführt oder welche aus nach dem 1. Januar
aus dem .Reichsausland (nicht Zollausland ) eingeführten
Garn - und Zwirnabfällen , Lumpen und Stoffabfällen her¬
gestellt worden sind.

. *) Es wird auf die BekanntmachungW.IV. 2500/2. 17. K. R . A., be¬
treffend Höchupreisc für Kunstwolle aller Art, rom I. April 1917 und auf die
BekanntmachungW II. 1800  2 16. ft. R . A. über!Höchstpreise für Baum-
woUIvilinstoffe und Baumwollgespinste vom l April 1916 sow.e dir Nachträge
der Bekanntmachung über Höchstpreise für Baumwollspinnstoffe und Baum-

>V lI 1800.b. I6. K. R. W. II 1800/9 16. K. R . « , W. II.
18UU]1. 1?. St. R . A. »erweisen.



Die von der deutschen Heeresmacht besetzten feindlichen Gebiete
gelten nicht als Reichsausland im Sinne dieser Bestimmungen.

8 7.
Meldepflicht und Meldestelle M -

W Alle van .dieser Bekanntmachung betroffenen GegenMnde (8 1.
auch soweit sie von der Beschlagnahme nicht betroffen sind, unter¬
liegen der Meldpflicht, sofern die Gesamtmengen bei einer zur Mel¬
dung verpflichteten Person (§ 8) mindestens 100 kg ohne Rücksicht
auf alle Art und Farbe betragen.

• Die Meldungen haben monatlich zu erfolgen und sind an
das Webstoffmeldeamt der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des König¬
lich Preußisnen Kriegsministeriums , Berlin SW 48, Verlängerte
Hedemannstraße 10, mit der Aufschrift „Betrifft Kunstwolle und
Baumwolle " versehen, zu erstatten.

§ 8 .
Metdepstichtige Per Ionen.

• Zur Meldung verpflichtet sind:
1. alle Personen , welche Gegenstände der im 8 1 bezeichneten

Art ini Gewahrsani haben oder aus Anlaß ihres Handels¬
betriebes oder sonst des Erwerbs wegen kaufen oder ver¬
kaufen.

2. gewerblicher Unternehmer , in deren Betrieben solche Gegen¬
stände erzeugt oder verarbeitet werden oder bei denen sich
sülche unter Zollaufsicht befinden:

3. Kommunen , öffentlich-rechtliche Körperschaften und Ver¬
bände.

Vorräte , die sich am Stichtage (§ 9 nicht im Gewahrsam des
Eigentümers befinden, sind sowohl von dem Eigentümer als auch
von demjenigen zu melden , der sie an dieseni Tage im Gxwahrsam
hat (Lagerhalter usw.).

Die nach dem Stichtag . (§ 9 eintreffenden, vor dem Stichtag
(tz 9) aber schon abgesandten Vorräte sind nur vom Empfänger zu
melden. ‘ ,

Neben demjenigen, der die Ware im Gewahrsam hat , ist auch
derjenige zur Meldung verpflichtet, der sic eineni Lagerhalter oder
Spediteur zur Verfügung eines Dritten übergeben hat.

: § 9. ,
Stichtag und Meldefrist.

Für die Meldefrist ist bei der ersten Meldung der bei Be¬
ginn des 1. April 1917 (Sttchtag), bei den späteren Meldungen
der hei Beginn des 'ersten Tages eines jeden Monats (Stichtag)
tatsächlich(vorhandene Bestand maßgebend. Die erste Meldung ist
bis ' zum 15. April 1917, die folgenden Meldungen sind bis zum
15. Tage eines jeden Monats zu erstatten.

8 10.
Meldescheine.

Die Meldungen haben auf den vorgeschriebenen amtlichen
Meldescheinen zu erfolgen, die bei der Vordruckverwaltung der
Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsmini¬
steriums , Berlin SW 48, Verlängerte Hedemannstraße 10, unter
Angabe der Vordrucknummer 68t 1276b anzufordern sind.

Die Anforderung der Meldescheine ist mit deutlicher Unterschrift
(Firmensteinpel) und genauer Adresse zu " versehen. Der Melde¬
scheu darf zu anderen Mitteilungen als zur Verantwortung der
gestellten Fragen nicht verwendet werden.

Von den erstatteten Meldungen ist eine zweite Ausfertigung
(Abschrift, Durchschrift, Kopie) von den Meldenden bei seinen Ge-
schäftspapieren zurückzubehalten.

8 11.
Lagerdnch und Ansknnfterteilmrg.

Jeder Meldepflichtige (§§ 7 nyb 8) hat ein Lagerbuch zu
führen, aus deni jede Änderung in den Vvrratsinengen und ihre
Verwendung ersichtlich sein muß. Soweit der Meldepflichtige bereits
ein derartiges Lagerbuch führt , braucht ei» besonderes Lagerbuch
nicht eingerichtet zu werden.

Beauftragten Beamten der Militär - und Polizeibehörden ist
die Prüfutig des Lagerbuches sowie die Besichtigung der Räume
zu gestgtten, in denen meldepflichtige Gegenstände zu vermuten
sind.

8 12.
Anfrage » und Anträge.

Anfragen und Anträge , die Meldepflicht (§§ 7 bis 11) betreffen,
sind an das Webstvfsmeldeantt der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des
Königlich Preußischen Kriegsministeriums , Berlin SW 48 , Verläng¬
erte Hedemannstraße 10, alle übrigen Anfragen und Atttrqge, die
diese Bekanntmachung betreffen, sind an die Kriegs - Rohstoff- Ab¬
teilung , Sektion W. IV., des Königlich Preußischen 'Kriegsminist-
eriuurs , Berlin SW 48, Verlüng «>rte Hedeinannstraße 10, zu richten,
und mn Kopfe des Schreibens n»it der Aufschrift Betrifft .Kunstwalle
und Kunstbmnnwolle zu versehen.

8 13-
Ausnahme«.

Ausnahmen von den Beschlagnahmevorschriftendieser Bekannt¬
machung können durch die Kriegs -rohstoff-Abteilung des Königlich
Preußischen Kriegsministeriums bewilligt werden. Schriftliche, "mit
eingehender! Begründung versehene Anträge sind an die Kriegs-
Rohstoff-Abteilung , Sektion W. IV., des Königlich Preußischen
Kriegsmittisteriunrs , Berlin SW 48 Verlängerte Hedemannstraße
10, zu richten. Die Entscheidung über Ausnahmebewilligungen
bezüglich der Bestimmungen über Meldepflicht und Lagerbuchführung

»behält sich der Unterzeichnetezrrständige Militnrbefehlshaber vor.

8 14.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 1. April 1917 in
/Tie Bestimmungen betreffend Kunstbaumwolle in 8 2 G'

2A der Bekanntmachung W. M. 57/4 . 16. K. R .A. vom 81
1916 werden gleichzeitig aufgehoben.

Frankfurt a. M ., den 1. April 1917.
Stellvertretendes Generalkommando . 18 . Arm eck

Bekanntmachung
über die Aenderung des Gesetzes, betreffend Höchstpreise. '

Vom 22 . März 1917.
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes

die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahr
usw . wom 4 . August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327) folget
Verordnung erlassen:

Artikel l . fcint
Das Gesetz, betreffend Höchstpreise, vom 4. August

den Fassungen vom 17. Dezember 1914 und vom 23. MWg. -
1916 (Reichs-Gesetzbl. 1914 6 . 339, 516 ; 1916 S . 183) nj
dahin geändert:

1. Der § 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
Der Bundesrat , der Reichskanzler oder die von diesem!

stimmten .Behörden setzten die Höchstpreise fest. Soweit Iffo.
Lundesrat , der Reichskanzler) oder die von diesem bestimm! »
Behörden Höchstpreise nicht festgesetzt haben, können die Land, '
Zentralbehörden oder die von ihnen bestimmten Behörden Höis
preise festsetzen.

2. Der 8 6 erhält folgenden Abs. 4:
Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenstäiii

auf die sich die strafbare Handlung bezieht, erkannt werden, i
Unterschied ob sie dem Täter gehören oder nicht.

Artikel II . <
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung ]

Kraft.
Berlin , den 22. ilMrz 1917.

* Der Steltuertrrter des Reichskanzlers . Dr . Helfferiä

Bekanntmachung,
betreffend einige die Kriegsverordnungen ergänzende Vorschr
über Einziehung und über Veräußerung beschlagnahmter Gej
stünde . Vom 22. März 1917.

Der Bundesrat hat ans Grund des 8 3 des Gesetzes L
die Ecinüchtigung des Vunsesrats zu wirtschaftlichen Maßnahn
usw. vom 4 : August 1914 (Reichs-Gesetzbl. R . 327) folgendes f
ordnung erlassen . ,

Artikel I Herwc
Ist in Strafvorschriften , die auf Grund des 8 3 des ^ ^ bek>

setzes über die Ermächtigung des Bundesrats zu ŵirtschaftlich 25t
Maßnahinen usw. vom 4 August (Reichs-Gesetzbl. S : 327) WTeri
gangen sind oder ergehen werden , die Entziehung oder die äjL
sallerklürung von Gegenständen zugehassen, so kann in Füllen, ^ der
denen die Verfolgung oder die Verurteilung einer bestimm! 4« di
Person nicht ausführbar ist, auf die Entziehung oder die Vers« W<I
erklärung selbständig an erkannt werden.

Artikel II
1. Gegenstände , die auf Grund der im Artikel I bezeich

ten Strafvorschriften zur Sicherung einer Entziehung sich«? <£
stellt oder beschlagnahmt werden, können von der Entscheid« ^ /j
über die Entziehung veräußert werden , wenn sie dem Verderb » '
ausgesetzt sind oder tvenn die Veräußerung aus Gründen ! ^ ^
Volksversorguug uc>tivendig--erfcheint. Der Erlös tritt an St> ^
der GegenstÄtde . 'DI DU

2. Die Anordnung der Veräußerung steht dem Richter ^
Im Ermittlungsverfahren können die Staatsanwalts^

und die Hiissbeamtcn der Staatsanwaltschaft die ÄerüußeruM
anordnen , soweit sie die Sicherstellung oder die Beschlagnah J>
angevrdnct haben. Hat der Betroffene gegen die Beschlagnes Krz
die richterliche Entscheidung nachgesucht, so kann der Richter« «chtd
ordnen , daß die Veräußerung auszusetzen sei. ^ Zeß

Die Anordnung der Veräußerung ist bei dem Betrosse« «ch de
bekanntzumacheil . DieseBckanntmachung 'darf unterbleiben , >«« Mtei
sie nnknnlich ist. t H

3. Soweit die Gegenstände nicht nach bestehenden VorsH
ten einer bestimmten Stelle anzubieten oder zu überlassen ff
können sie nach Anhörung eines Sachverständigen freihändig
angemessenem Preise verkauft werden . Der Verkauf zum W . T
preise ist ohne Anhörung eines Sachverständigen zulässig, ff-uckve

Artikel III
Diese , Verordnung tritt mit dem Tage der Verkünd« «Ken

in Kraft . V
Berlins den 9. März 1917.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers . Dr . Helfferil

Unter dem Viehbestände des Landwirts Karl Hahman«
ei Gebhardshain ist die Maul- >Dickendorfs, Bürgermeisterei ^ cvgurvsgain ip oie

Klauenseuche festgestellt worden , lieber das Gehöft ist die
verhängt worden.

'Alicnktrchen , den 28 . März . 1917.
Der Landes

i
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